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Ideenwerkstatt in Kuhbach
Gemeinsam für eine lebendige Ortsmitte
Unter dem Motto „Ortsmitte Kuhbach – lebendig, bürger- und fa-
milienfreundlich“ laden Ortsvorsteher, Ortschaftsrat und Ortsver-
waltung alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am Diens-
tag, 24.02.2015 zur Ideenwerkstatt von 18:00 - 21:00 Uhr in die 
Sport- und Festhalle Kuhbach, Schulstraße 2 ein.

Gemeinsam mit Vereinsvertretern, Verwaltung und der interes-
sierten Bürgerschaft werden Ideen und Impulse zu folgenden 
Themen erarbeitet:

A.  Wo steht Kuhbach heute – was fehlt?
B.  Ortsmitte Kuhbach – welche Infrastruktur und Dienstleistun-

gen werden zukünftig benötigt?
C.  Gestaltung des Dorfplatzes Kuhbach – ein Platz für alle Ge-

nerationen?
D.  Bürgerhaus Kuhbach – wie könnte der neue Treffpunkt in der 

Dorfmitte aussehen?

Alle Bürgerinnen und Bürger, von jung bis alt, sind eingeladen. 

Für inhaltliche Rückfragen steht Ihnen zusätzlich Frau Gampper 
vom Amt für Soziales, Schulen und Sport zur Verfügung: Tel.: 
07821/910-5015, E-Mail: cornelia.gampper@lahr.de.

Räum- und Streupflicht der Anwohner
Wir weisen darauf hin, dass nach der Streupflichtverordnung der 
Stadt Lahr die Straßenanlieger verpflichtet sind, die Gehwege 
von Schnee und Eis zu räumen sowie auch zu streuen.
Sofern keine Gehwege vorhanden sind, sind Flächen am Rande 
der Fahrbahn, die dem öffentlichen Fußgängerverkehr gewidmet 
sind, in einer Breite von 1,50 m zu räumen und zu streuen und 
zwar:
Werktags bis 7.00 Uhr, Sonn- und Feiertags bis 8.00 Uhr.
Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- bzw.  
Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt zu 
räumen und zu streuen.
Diese Pflicht endet um 22.00 Uhr.

Sprechtag der Deutschen Rentenver-
sicherung Baden-Württemberg
Am  18.02.2015 im Lahrer Rathaus, Rathausplatz 4 (Rat-
haus-Nordflügel – 1. OG – Zimmer 1.01). Terminvereinbarung ist 
unbedingt erforderlich unter 0781-63915-0.



Zum Geburtstag
gratulieren wir recht herzlich

Am 18.02.2015   Frau Ursula Clauß, Birkenrain 8,
                            zum 72. Geburtstag
am 22.02.2015 Frau Inge Kitzing, Sonnenhalde 3
  zum 80. Geburtstag

Feuerwehr Lahr
Löschzug 5, Abt. Kuhbach
12.02.2015  Narrenbaum stellen
23.02.2015  Atemschutzunterweisung

Sammlung
von Problemabfällen, Elektronikgeräten und 
Elektrokleingeräten im Ortenaukreis
Am 13.02.2015 von 8.00 – 13.00 Uhr auf dem Parkplatz an der 
Stiftskirche / Klostermühlgasse in Lahr

Anmeldewoche für das neue Kinder-
gartenjahr
Für das neue Kindergartenjahr 2015/2016 findet eine Anmelde-
woche von Montag, 02.03.2015 bis Freitag 06.03.2015 statt.
Es können alle Kinder angemeldet werden, die in der Zeit von 
01.Juli 2015 bis 30. September 2016 drei Jahre alt werden oder 
schon älter sind. Es stehen auch für Kinder ab dem zweiten Le-
bensjahr Plätze zur Verfügung. Die Anmeldetermine bitte telefo-
nisch von 8:30 - 12:30 Uhr vereinbaren.
Weitere Informationen erhalten Sie gerne von der Leiterin Frau 
Müller unter Tel.: 07821/977561.

Mitgestaltung des Lahrer Sommerferi-
enprogramms
Vereine, Institutionen, Firmen und Privatperso-
nen gesucht
Ferien daheim sind langweilig? Nicht in Lahr! Denn auch in die-
sem Jahr soll das Sommerferienprogramm dafür sorgen, dass 
alle Lahrer Kinder und Jugendliche abwechslungsreiche, interes-
sante und spannende Ferien erleben. Das Kinder- und Jugend-
büro gibt für die Sommerferien 2015 wieder ein Programmheft 
mit verschiedenen Angeboten für Kinder und Jugendliche zum 
Thema Sport, Spiel, Spannung, Erlebnis, Natur und „Blick hinter 
die Kulissen“ heraus. Da es in Lahr eine große Nachfrage nach 
diesen Angeboten gibt, braucht die Stadt Unterstützung. Alle 
Vereine, Institutionen, Gruppen, Firmen und Privatpersonen sind 
aufgerufen, sich mit einem selbst gestalteten, halb- oder ganztä-
gigen Angebot für Kinder und Jugendliche am Sommerferienpro-
gramm 2015 zu beteiligen. Das Kinder- und Jugendbüro unter-
stützt auf Wunsch bei der Auswahl der Angebote und hilft auch 
bei der Suche nach geeigneten Räumen. Bis Freitag, 13. April 
2015, können auf der Homepage des Kinder- und Jugendbüros 
Angebote für das Sommerferienprogramm abgegeben werden. 
Zusätzlich werden alle mehrtägigen Freizeiten in den Sommerfe-
rien in einem Flyer zusammengefasst, der Ende April erscheint. 
Hier ist der Anmeldeschluss bereits der 23. März 2015.

Angebotsformulare und weitere Informationen gibt es im Kin-
der- und Jugendbüro unter Tel. 07821/920888-0 oder im Internet 
unter www.lahr.de/kinder-jugendbüro/Angebote/Sommerferien-
programm.

Entsorgung von Problemabfällen am 
13. Februar 2015
Der nächste Termin für die gebührenfreie Entsorgung von Prob-
lemabfällen und Elektro- und Elektronikkleingeräten aus privaten 
Haushalten ist am Freitag, 13. Februar 2015 von 8.00 bis 13.00 
Uhr auf dem Parkplatz an der Stiftskirche/Klostermühlgasse 
statt.
Problemabfälle aus Haushaltungen sind Stoffe, die üblicherwei-
se in kleinen Mengen anfallen und bei einer Entsorgung über 
den normalen Hausmüll Nachteile und Schäden für Personen, 
Fahrzeuge, Entsorgungsanlagen, Deponiebetrieb, Sickerwasser 
und Umwelt hervorrufen können und daher getrennt erfasst und 
in speziellen Anlagen sicher entsorgt werden müssen.
Angenommen werden Stoffe wie zum Beispiel Farb- und Lack-
reste, Holzschutzmittel, Pflanzenschutz- und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel, Altmedikamente, Altöl, Säuren, Laugen, 
Chemikalienreste, Batterien und Leuchtstofflampen. Die Proble-
mabfälle sollten in dichten, verschlossenen Behältern (möglichst 
im Originalgebinde) unvermischt angeliefert werden.
Zu den Elektro- und Elektronikkleingeräten gehören unter an-
derem Radio- und Fernsehgeräte, Computer, Kaffeemaschinen, 
Bügeleisen, Staubsauger. Elektrogroßgeräte (z. B. Wasch- und 
Spülmaschinen, Trockner, Elektroherde, Kühlgeräte) werden 
nicht angenommen. Hierfür gibt es spezielle, kostenlose Abga-
bestellen wie z.B. die Erdaushubdeponie in Sulz.

MERKBLATT zum Jugendschutz
Jugendschutz ist wichtig und geht alle an. Die wichtigsten Geset-
ze im Zusammenhang mit Veranstaltungen sind das Gesetz zum 
Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JuSchG) und das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG). Im Folgenden verzichten 
wir bewusst auf den genauen Gesetzeswortlaut. Vielmehr sollen 
die wichtigsten Inhalte verständlich ausgedrückt werden.

1.  Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (Ju-
SchG)

a)  Wichtige Begriffe:
- Kinder und Jugendliche (im Sinne dieses Gesetzes)
Kind ist, wer noch nicht 14 Jahre alt ist.
Jugendlicher ist, wer 14 aber noch nicht 18 Jahre alt ist.

- Erziehungsbeauftragte Person
Eine erziehungsbeauftragte Person nimmt Erziehungsaufgaben 
nach Absprache mit den Eltern wahr. Dies kann jede Person 
über 18 Jahre sein, die in der Lage ist, Erziehungsaufgaben zu 
erfüllen – im Verein beispielsweise die Gruppenleiterin.

- Öffentlichkeit
Dazu gehören Orte und Veranstaltungen, die allgemein zugäng-
lich sind und dort gilt das Jugendschutzgesetz.

b)  Einzelne Regelungen:
§ 10 JuSchG : Rauchen in der Öffentlichkeit
Jugendliche unter 18 Jahren dürfen in der Öffentlichkeit nicht 
rauchen und ihnen dürfen auch keine Zigaretten verkauft oder 
angeboten werden. 
Wichtig: Auch dann nicht, wenn es die Eltern erlauben!
Als Veranstalter sollten Sie darauf achten.

§ 9 JuSchG: Alkoholische Getränke
Sogenannte harte Alkoholika, darunter fallen beispielsweise 
Schnäpse, Liköre, Rum, Wodka, Whisky, Cognac oder andere-
branntweinhaltige Getränke, dürfen nicht an Minderjährige abge-
geben werden, sondern nur an Erwachsene ab 18 Jahren.
Grundsätzlich gilt, dass Getränke, die Branntwein enthalten we-
der an Kinder noch an Jugendliche abgegeben werden dürfen. 
Dies gilt unabhängig davon, wie groß die darin enthaltene Men-
ge an Branntwein ist. Deshalb dürfen alle sogenannten Alkopops 
wie z.B. Rigo, Smirnoff oder Bacardi Breezer nicht an Kinder und 
Jugendliche verkauft werden!
Bier oder Wein darf an 16-jährige Jugendliche abgegeben 
werden. Falls der Thekendienst unsicher ist, wie alt der junge 
Mensch ist, ist es sinnvoll, sich den Personalausweis zeigen zu 
lassen. Sind die Eltern dabei, ist eine Abgabe (Bier, Wein) auch 
an 14-jährige Jugendlichen erlaubt.

Wichtig: Die Vereine bzw. Veranstalter müssen bedenken, dass 



die Beschränkung bzw. das Verbot nicht nur für die Abgabe 
sondern auch für den Konsum von Alkohol gilt. D.h., es sollte 
darauf geachtet werden, dass ein unerlaubter Konsum von Alko-
hol (gemäß den hier genannten Altersstufen) unterbunden wird. 
Klassisches Beispiel: Das Mitbringen von eigenen alkoholischen 
Getränken.
Die Vereine sollen zwar die Gemeinschaft fördern, aber wenn 
Kinder und Jugendliche dabei sind, darf das nicht über den Aus-
schank von Alkohol geschehen.
Die Erwachsenen im Verein sollten im Interesse der Jugendli-
chen überlegen, wie sie dieses Verbot unterstützen können. 

§ 5 JuSchG: Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltun-
gen
a) Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen eine öffentli-
che Tanzveranstaltung nicht ohne Begleitung einer erziehungs-
beauftragten Person besuchen.
Ausnahmen:
• Wenn der Veranstalter ein anerkannter Träger der Jugend-

hilfe ist (z.B. Jugendzentrum, Jugendverband, Verein mit An-
erkennung, usw.)und es sich um eine Jugendveranstaltung 
handelt.

• Wenn die Tanzveranstaltung im Rahmen der Brauchtums-
pflege stattfindet oder künstlerischer Betätigung (Zunftabend) 
dient.

In diesen Fällen darf die Anwesenheit von Kindern bis 22:00 Uhr 
und von Jugendlichen unter 16 Jahren bis längstens 24:00 Uhr 
gestattet werden.
Werden die Kinder oder Jugendlichen von den Eltern oder einer 
erziehungsbeauftragten Person begleitet, entfallen die Alters- 
und Zeitgrenzen, wobei wichtig ist, dass die Minderjährigen auch 
tatsächlich beaufsichtigt werden müssen.

b) Jugendliche ab 16 Jahren dürfen längstens bis 24:00 Uhr an-
wesend sein.
- Aufsichtspflicht
Die Aufsichtspflicht soll Kinder und Jugendliche vor Gefährdun-
gen schützen.
Sie müssen vor möglichen Gefahren gewarnt und auf die Folgen 
eines falschen Verhaltens hingewiesen werden. Falls es erfor-
derlich ist, muss ein Verbot verhängt werden.
Die Aufsichtsperson muss während der Veranstaltung in der 
Lage sein, den Schutz der ihr anvertrauten Kinder und Jugendli-
chen tatsächlich zu gewährleisten.

2.  Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
Mithilfe bei Veranstaltungen
Helfer sind manchmal schwer zu bekommen. Könnte da nicht 
der Nachwuchs hinter der Theke Getränke oder Würstchen ver-
kaufen?
§ 5 JArbSchG: Verbot der Beschäftigung von Kindern 
Grundsätzlich ist die Beschäftigung von Kindern verboten.
§ 2 JArbSchG: Kind, Jugendlicher (im Sinne dieses Geset-
zes)
Kind ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist.
Jugendlicher ist, wer 15 aber noch nicht 18 Jahre alt ist. Jugend-
liche dürfen grundsätzlich nur zwischen 6:00 und 20:00 Uhr be-
schäftigt werden. Wenn sie über 16 Jahre alt sind, dürfen sie auf 
Grund von Sonderregelungen im Gaststättengewerbe längstens 
bis 22:00 Uhr arbeiten. Außerdem ist darauf zu achten, dass Ju-
gendliche täglich nicht mehr als 8 Stunden beschäftigt werden 
dürfen. 
Unser Tipp: 
Wenn Jugendliche bei Veranstaltungen mithelfen, sollte dies 
nicht unbedingt an der Theke sein (zumindest nicht beim Alko-
holausschank!), sondern vielleicht beim Richten von belegten 
Brötchen. 
§ 6 JArbSchG: Behördliche Ausnahmen für Veranstaltungen 
(bei bezahlten Auftritten)
Bezahlte Auftritte außerhalb der Brauchtumspflege werden laut 
Jugendarbeitsschutzgesetz als Beschäftigung von Kindern ge-
sehen und sind genehmigungspflichtig. Hier ist es möglich, eine 
Genehmigung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde - das ist in 
unserem Landkreis das Gewerbeaufsichtsamt (Landratsamt Or-
tenaukreis) - einzuholen. 

Wenn Sie Fragen zum Jugendschutz haben, können Sie sich an 
den Beauftragten für Jugendarbeit und Jugendschutz beim Ju-
gendamt wenden (Andreas Abler, Tel. 0781 805 9765, andreas.
abler@ortenaukreis.de).

Regierungspräsidium saniert ab 23. 
Februar Brücke über Schutterentlas-
tungskanal bei Lahr
Verkehr auf B 36 muss teilweise umgeleitet wer-
den
Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) wird ab Montag, 23. 
Februar die Brücke über den Schutterentlastungskanal bei Lahr 
(Ortenaukreis) auf dem Autobahnzubringer (B 36) sanieren. Die 
Bauarbeiten werden etwa vier Monate dauern und machen eine 
teilweise Umleitung des Verkehrs notwendig, heißt es in einer 
Pressemitteilung des RP.
Bei der Brücke über den Schutterentlastungskanal handelt es 
sich um eine Plattenbrücke aus dem Jahr 1971. Diese ist 67,76 
m lang und 11,50 m breit und muss sowohl saniert als auch mo-
dernisiert werden. Was wird konkret gemacht? Die Gesimse wer-
den erneuert, die Schutzgeländer werden auf 1,10 Meter erhöht, 
weil sie nicht mehr den gültigen Sicherheitsnormen entsprechen. 
Außerdem steht die Erneuerung des Fahrbahnbelags nebst Ab-
dichtung auf dem Programm. Zur Erhöhung der passiven Ver-
kehrssicherheit werden die Schutzplanken durch einen Aufsatz 
verstärkt. Die Abplatzungen und Risse im Beton werden instand 
gesetzt. Die Brückenlager werden sandgestrahlt und neu gestri-
chen, heißt es aus Freiburg.
Die Arbeiten sind witterungsabhängig und können frühestens 
am Montag, den 23. Februar starten. Als alternativer Starttermin 
ist Montag, der 2. März geplant. Die Arbeiten werden insgesamt 
etwa vier Monate dauern. Behinderungen – vor allem zu Zeiten 
des Berufsverkehrs - sind leider unvermeidbar, teilt das Regie-
rungspräsidium mit.
Um eine Ampelregelung und massiven Rückstau zu vermeiden, 
wird der Verkehr aus Richtung A 5 nach Lahr auf der B 36 ein-
spurig durch die Baustelle geleitet.
In Gegenrichtung wird die B 36 bei Langenwinkel ausgeleitet und 
über die K 344 (Raiffeisenstraße) sowie über die Carl-Benz- und 
Tullastraße auf die Dr.-Georg-Schaeffler-Straße geführt. Auf der 
Umleitung in der Carl-Benz- und Tullastraße werden für die Dau-
er der Baustelle Halteverbote eingerichtet. Gleichzeitig erhält 
die Umleitungsstrecke im Bereich der betroffenen Knotenpunk-
te die Vorfahrt, um ein zügiges Durchkommen sicherzustellen. 
Dem ortskundigen Verkehr wird empfohlen, diesen Bereich wei-
träumig zu umfahren. Die Verkehrsteilnehmer sowie Anwohner 
werden für die unvermeidlichen Behinderungen um Verständnis 
gebeten, heißt es von Seiten des Regierungspräsidiums ab-
schließend.

Elektronische Steuererklärung – ge-
änderte Öffnungszeiten des Finanz-
amts
Für viele Steuerzahler steht demnächst die Abgabe der Steuer-
erklärung für das Jahr 2014 an. Hierfür weist das Finanzamt auf 
das EDV-Verfahren „ELSTER“ hin, welches gegenüber der Pa-
piererklärung erhebliche Vorteile bietet. So werden die eingege-
benen Daten auf formale Richtigkeit überprüft, wodurch Rückfra-
gen seitens des Finanzamts vermieden werden. Außerdem wird 
die voraussichtlich zu zahlende bzw. zu erstattende Steuer au-
tomatisch berechnet. Damit können Abweichungen gegenüber 
der Erklärung leicht nachvollzogen werden. Angenehm in Fol-
gejahren ist auch die automatische Übernahme der allgemeinen 
Daten des Vorjahres, wodurch sich der Eingabeaufwand erheb-
lich verringert und die Gefahr, dass Werte vergessen werden, 
ausgeschlossen ist. Um diese Vorteile zu erreichen, empfiehlt 
das Finanzamt Benutzern anderer Steuerprogramme, ihre Steu-
ererklärung ebenfalls über ELSTER an die Finanzverwaltung zu 
übermitteln.
Das kostenlose EDV-Programm ist im Download unter www.
elsterformular.de im Internet erhältlich. Darüber hinaus stehen 
den Kunden als ELSTER-Ansprechpartner des Finanzamts Herr 
Hahn (Tel. 07821/283-153) sowie Herr Seiler (Tel. 07821/283-
152) zur Verfügung. 
Auch das Service-Center des Finanzamts Lahr in der Gerichts-
str. 6 (Ecke Gerichtsstraße/ Turmstraße) unterstützt die Bürger in 



Steuerfragen. Die zentrale Informations- und Annahmestelle ist 
ab 01.03.2015 wie folgt geöffnet:
Montag                     7:30 – 16:00 Uhr
Dienstag, Donnerstag, Freitag    7:30 – 12:30 Uhr
Mittwoch                    7:30 – 17:30 Uhr

Mitteilungen
des Landratsamtes

Öffnungszeiten des Landratsamtes Ortenaukreis 
an Fastnacht
Über Fastnacht gelten für die Dienststellen des Landratsamtes 
Ortenaukreis geänderte Öffnungszeiten. Die Dienststellen in 
Offenburg, Achern, Kehl und Lahr (einschließlich der Kfz-Zulas-
sungsstellen) sind am Schmutzigen Donnerstag, 12. Februar, 
Rosenmontag, 16. Februar und Fastnachtsdienstag, 17. Februar 
2015 jeweils nachmittags geschlossen.
In Wolfach sind die Dienststellen des Landratsamtes Ortenau-
kreis (einschließlich der Kfz-Zulassungsstelle) am Schmutzigen 
Donnerstag, 12. Februar, nachmittags, am Rosenmontag, 16. 
Februar ganztags und Fastnachtsdienstag, 17. Februar 2015, 
nachmittags geschlossen.

Informationsveranstaltungen zum Gemeinsamen 
Antrag 2015
Das Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Landwirtschaft, bietet 
folgende Informationsveranstaltungen für Landwirte zum Ge-
meinsamen Antrag 2015 einschließlich der neuen Gemeinsa-
men Agrarpolitik (GAP), Greening und FAKT an (Beantragung 
verschiedener landwirtschaftlicher Förderprogramme der EU, 
des Bundes und des Landes Baden-Württemberg):

Montag, 09. Feb. 2015 Großer Sitzungssaal des Landratsamtes, 
Badstr. 20, Offenburg
Dienstag,10. Feb. 2015 Großer Sitzungssaal des Landratsam-
tes, Badstr. 20, Offenburg
Donnerstag,19. Feb. 2015 Gemeindehalle, Fischerbach
Mittwoch, 25. Feb. 2015 Sternenberghalle, Friesenheim
Donnerstag, 26. Feb. 2015 Günter-Bimmerle-Halle, Oppenau
Beginn ist jeweils 19:30 Uhr.

Bäume und Sträucher jetzt prüfen!
Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze dürfen 
in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September weder entfernt 
oder abgeschnitten, noch auf den Stock gesetzt werden. Auch 
Bäume mit Nestern oder brütenden Vögeln dürfen während der 
Vegetationszeit nicht beseitigt werden. Hierauf weist das Land-
ratsamt Ortenaukreis hin.
In Haus- und Ziergärten sowie öffentlichen und privaten Grünan-
lagen, Sportanlagen und Friedhöfen ist es ganzjährig zulässig, 
Bäume zu beseitigen, wenn sie nicht wild lebenden Tieren als 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten dienen, also wenn sie keine 
Vogelnester, Spechthöhlen, Fledermaushöhlen oder -spalten 
oder ähnliches beherbergen. Bäume, die entweder als Natur-
denkmal oder nach einer gemeindlichen Baumschutzsatzung 
geschützt sind, dürfen nicht entfernt werden.
Für gesetzlich geschützte Biotope gelten besondere Vorschrif-
ten. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder nachhaltigen Be-
einträchtigung der Biotope führen können, sind ganzjährig ver-
boten. 
Auskünfte zum Rodungsverbot und hierzu ggf. erforderliche Be-
freiungen erteilt das Amt für Umweltschutz beim Landratsamt 
Ortenaukreis unter Tel. 0781 805 1222.

Meisterprüfung in der Hauswirtschaft 2016
Ein Vorbereitungslehrgang zur Meisterprüfung in der Hauswirt-
schaft bietet das Regierungspräsidium Tübingen ab Herbst an. 
Anmeldungen sind bis spätestens 12. Juni 2015 beim Regie-
rungspräsidium Tübingen, Referat 31, Konrad-Adenauer-Straße 
20, 72072 Tübingen einzureichen.  
Zur Prüfung zugelassen wird, wer die Hauswirtschafterprüfung 
bestanden und über eine zweijährige Berufspraxis verfügt oder 
eine fünfjährige Berufspraxis nachweisen kann. 
Zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung 2016 bietet das Land-
wirtschaftliche Bildungszentrum Emmendingen-Hochburg ei-

nen 13-monatigen Lehrgang an. Der Unterricht beginnt am 14. 
September 2015 und endet im Oktober 2016 mit der letzten von 
sechs Prüfungen. Der Unterricht findet immer montags von 9:00 
bis 17:00 Uhr statt. Die Teilnahme am Lehrgang ist kostenfrei, 
die Prüfungsgebühr beträgt 300 Euro. 
Das Anmeldeformular mit den beizufügenden Unterlagen und 
weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Internet-
seite der Regierungspräsidien Baden-Württemberg www.rp.ba-
den-wuerttemberg.de unter „Ausbildung“ oder direkt beim Regie-
rungspräsidium Freiburg (0761 208 1240). 

Crash-Kurs „Fit im Haushalt“
Grundlagen für eine erfolgreiche und effiziente Haushaltsfüh-
rung können Männer und Frauen aller Altersstufen bei einem 
Wochenend-Crash-Kurs „Fit im Haushalt“ erlangen.Das Seminar 
findet statt am Samstag, 7. März von 8 Uhr bis 18 Uhr und am 
Sonntag, 8. März von 9 Uhr bis 13 Uhr im Amt für Landwirtschaft 
mit Ernährungszentrum, Prinz-Eugen-Straße 2 in Offenburg. Der 
Kurs ist gespickt von vielen praktischen Tipps rund um die Orga-
nisation des Haushalts und den Umgang mit dem Haushaltsgeld.
Die Teilnahmegebühr inklusive Verpflegung und Informationsma-
terial beträgt 85 Euro pro Person, für Schüler und Studenten 65 
Euro.
Anmeldungen unter Tel. 0781 805 7121 oder E-Mail: mareike.
schubert@ortenaukreis.de.

Großer Landfrauennachmittag in Appenweier
Zum großen Landfrauennachmittag lädt das Amt für Landwirt-
schaft im Landratsamt Ortenaukreis am Mittwoch, 4. März um 14 
Uhr in die Schwarzwaldhalle nach Appenweier ein. Die Veran-
staltung eröffnet Dr. Martin Schreiner, Dezernent für den Länd-
lichen Raum im Ortenaukreis. Im Mittelpunkt des Nachmittags 
steht der Vortrag von Dipl. Oecotrophologin Dr. Silke Bauer zum 
Thema „Wenn Essen zum Problem wird – Lebensmittelallergien 
und Unverträglichkeiten“. Alle Interessierten sind herzlich einge-
laden. Es wird gebeten, nur die ausgewiesenen Parkplätze der 
Schwarzwaldhalle Appenweier zu nutzen. 

Wäschepflege leicht gemacht
Bei der Wäschepflege Arbeit und Zeit sparen dank rationeller 
Arbeitsmethoden und Hilfsmitteln. Dazu gibt Ilse Hille vom Amt 
für Landwirtschaft im Landratsamt Ortenaukreis in zwei Veran-
staltungen wertvolle Tipps und zeigt, wie’s leichter, besser und 
schneller geht. 
Die Veranstaltung „Pulver- oder Flüssigwaschmittel – praktische 
Tipps für saubere Wäsche“ findet am Donnerstag, 19. Februar 
von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt, die Veranstaltung „Gebügelt 
oder Knitterlook – vom sinnvollen Umgang mit gewaschener Wä-
sche“ am Donnerstag, 26. Februar von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
jeweils im Amt für Landwirtschaft, Prinz-Eugen-Str. 2 in Offen-
burg. Beide Veranstaltungen können unabhängig voneinander 
besucht werden. Anmeldungen unter Tel. 0781 805 7100. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Einladung zum Informationstag 
für die kommenden Fünftklässler am Clara-Schu-
mann-Gymnasium am Freitag, 27. Februar 2015
Für die Viertklässler steht die Entscheidung an, welche Schule 
sie im kommenden Schuljahr besuchen sollen. Am Freitag, 27. 
Februar um 18.00 Uhr, lädt das Clara-Schumann-Gymnasium 
Schülerinnen und Schüler der 4. Grundschulklassen und ihre El-
tern ein, sich über die Schule und ihre Angebote zu informieren. 
Die Informationsveranstaltung beginnt für Kinder und Eltern im 
Speisesaal des CSG mit der Begrüßung durch die Schulleitung. 
Danach können die Viertklässler auf einer Rallye das Schulhaus 
erkunden. Parallel dazu gibt es für die Eltern Informationen über 
das Schulprogramm am CSG, über das Fächer- und Bildungs-
angebot und über das naturwissenschaftliche und musikalische 
Profil. Dabei wird auch erläutert, wie der Stundenplan der zu-
künftigen Fünftklässler am CSG aussehen wird.
Bei den anschließenden Führungen durch die Schule lernen die 
Eltern das Gebäude kennen und besichtigen die Fachräume. Am 
Ende treffen sie ihre Kinder in der neuen Turnhalle des CSG, wo 
die Rallye der Kinder endet. Schulleitung, Lehrkräfte, Elternver-
treter und Schüler geben Einblick in die schulische Arbeit und 
stehen für Gespräche und Auskünfte zur Verfügung.



Die Anmeldung für die zukünftigen Fünftklässler am CSG ist 
dann am Mittwoch, 
18. März und Donnerstag, 19. März, jeweils von 13.30 Uhr bis 
16.30 Uhr.

 

„K(l)eine Lücken im Glück – Die Kunst, mit sich 
und der Welt zufrieden zu sein“ beim Früh-
stücks-Treffen 
Zum nächsten Frühstücks-Treffen für Frauen am Samstag, 
7. März 2015  im Eventhaus Vetter in Lahr-Flugplatz, Rainer-
Haungs-Str. 12-14 wird herzlich eingeladen. Die Veranstaltung 
beginnt um 9 Uhr. Zum Thema „K(l)eine Lücken im Glück – Die 
Kunst, mit sich und der Welt zufrieden zu sein“ spricht Ingrid Se-
eck aus Bretten. Von Beruf ist sie Lehrerin, Religionspädagogin, 
Diplom-,Lebens- und Sozialberaterin (BTS). 
Die Veranstaltung wird musikalisch von einem Saxophonquartett 
umrahmt sein.
Veranstalter ist das Frühstücks-Treffen für Frauen. Das Treffen 
will ein Forum sein, welches einlädt über Lebens- und Glaubens-
fragen nachzudenken und miteinander ins Gespräch zu kom-
men.
Telefonische Informationen unter Tel. Nr. 07821/62369.
Eintrittskarten sind bis spätestens Dienstag, 3. März  über fol-
gende Vorverkaufsstellen erhältlich:
Teeladen enTEEsiastisch, Lahr, Kaiserstr. 39
Rohan-Drogerie, Seelbach, Hauptstr. 32
Metzgerei Erb, Friesenheim, Friesenheimer Hauptstr. 7
Flora Leppert, Schwanau, Allmannsweierer Hauptstr. 1
Postagentur, Mahlberg, Eisenbahnstr. 37
Alpha-Buchhandlung, Offenburg, Küfergasse 3

Gewerbe Akademie Offenburg
Sachkundenachweis für den Umgang mit Asbest
Nach der Technischen Regel für Gefahrstoffe ist für den Um-
gang mit asbesthaltigen Materialien ein Sachkundenachweis 
erforderlich. Die Gewerbe Akademie Offenburg bietet hierzu am 
20. und 21. Februar einen Lehrgang an, bei dem auf die Arten, 
Eigenschaften und Verwendung von Asbest eingegangen wird. 
Gesundheitsrisiken und Schutzmaßnahmen werden aufgezeigt, 
ebenso Sanierungsgrundsätze und der Einsatz von Geräten und 
Materialien. Reinigung und Oberflächenbehandlung sowie die 
sachgerechte Entsorgung von asbesthaltigen Abfällen zählen 
ebenfalls zu den Lehrgangsinhalten.
Der Lehrgang eignet sich für Betriebsinhaber und Mitarbeiter 
des Dachdecker-, Klempner-, Maler-, Stuckateur- und Zimme-
rerhandwerks, aber auch für Mitarbeiter von Bauhöfen, Abbruch- 
unternehmen und Containerdiensten.
Informationen erteilt die Gewerbe Akademie Offenburg, Telefon 
0781 793 105 oder im Internet unter  www.wissen-hoch-drei.de 
zu finden.

Modulare Fortbildung zur CAD-Fachkraft 
Die Gewerbe Akademie Offenburg bietet ab dem 23. Februar 
wieder eine Fortbildung zur CAD-Fachkraft Inventor 3D an. Die 
Qualifizierung ist modular strukturiert und die einzelnen Lehrgän-
ge bauen aufeinander auf. Die Seminare vermitteln Grundkennt-
nisse, weiterführendes Wissen und bieten eine Vertiefungspha-
se. Die Module lassen sich auch einzeln buchen.
CAD-Fachkräfte der Fachrichtung Metall bearbeiten Teilentwür-
fe im Rahmen von Neukonstruktionen sowie Anpassungs- und 
Variantenkonstruktionen. Sie übernehmen fertigungsgerechte 
Dimensionierung und Gestaltung der Konstruktionspläne und 
Zeichnungen und setzen sie an der CAD-Anlage um. Damit un-
terstützen sie Konstruktionsingenieure bei der Umsetzung von 
Projekten. Aufgrund ihrer Kenntnisse entwickeln sie im Rahmen 
größerer Projekte auch selbst Teilkonzepte und Entwürfe zu den 
vorgegebenen Problemstellungen. CAD-Fachkräfte berücksich-
tigen in ihren Lösungsvorschlägen bereits in der Entwurfsphase 

technische, wirtschaftliche und ökologische Aspekte. 
Seminarzeiten sind montags und mittwochs, jeweils 18 bis 21.15 
Uhr. Die Agentur für Arbeit fördert den Kurs unter bestimmten Vo-
raussetzungen mit einem Bildungsgutschein. Weitere Informati-
onen erteilt die Gewerbe Akademie Offenburg, Telefon 0781 793 
111 oder im Internet unter  www.wissen-hoch-drei.de. 

Kirchliche Mitteilungen
 

Nachrichten
der Evangelischen
Kirchengemeinde

Sonntag, 15.02.2015 - Estohimi
Wochenspruch
„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles voll-
endet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem 
Menschensohn.“    (Lukas 18,31)
Kollekte
Besondere Aufgaben für missionarische Dienste in der Landes-
kirche
Gottesdienst
09.30 Uhr Gottesdienst Seelbach, Präd. Fabricius
  im Anschluss Kirchkaffee
11.30 Uhr  Wanderfreunde, Treffpunkt auf dem Parkplatz 

vor der Kirche

Sonntag, 22.02.2015 - Invokavit
Wochenspruch
„Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des 
Teufels zerstöre.“  (1. Johannes 3,8b)
Kollekte
Café  Löffel
Gottesdienst
09.30 Uhr Gottesdienst Seelbach, Präd.in. Wagner
11.00 Uhr Gottesdienst Reichenbach, Präd.in. Wagner

Montag, 23.02.2015
14.30 Uhr Tanzfreunde, Evang. Gemeindehaus
Mittwoch, 25.02.2015
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht
Donnerstag, 26.02.2015
14.30 Uhr Seniorennachmittag, Evang. Gemeindehaus

Sonntag, 01.03.2015 - Reminiszere
Gottesdienst
09.30 Uhr Gottesdienst Seelbach, Pfr.in. Doleschal
11.00 Uhr Gottesdienst Kuhbach, Pfr.in. Doleschal

Wenn Sie uns erreichen möchten:
Das Pfarrbüro ist vom 16.-20.02. nicht besetzt, sonst erreichen 
Sie uns:
Montag und Mittwoch von 15.00-18.00 Uhr, Freitag von 9.00-
12.00 Uhr.
Sie erreichen uns auch über Tel: 07823-96550, Fax: 07823-
96552 oder E-Mail: pfarramt@ekise.de. 
Bei einem Todesfall wenden Sie sich bitte vom 14.02.-22.02. 
an Diakon i. R. Losch, erreichbar unter Tel: 07821-989244 oder 
E-Mail: reinhardlosch@yahoo.de . 

Seelsorgeeinheit 
An der Schutter

Samstag, 14.02.15 Hl. Cyrill (Konstantin) und hl. Me-
thodius Schutzpatrone Europas Fest
17.45 Reichenbach Rosenkranz



6. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 14.02.15
18.30 Reichenbach Hl. Messe

Sonntag, 15.02.15
08.30 Kuhbach  Hl. Messe
10.00 Seelbach  Hl. Messe mitgestaltet von der Eulen-

zunft

Mittwoch, 18.02.15 Aschermittwoch Beginn der öster-
lichen Bußzeit  Fast- und Abstinenztag
18.00 Seelbach  Hl. Messe zu Beginn der Fastenzeit 

mit den Erstkommunionkindern der 
SE und Austeilung der Asche

19.00 Reichenbach  Wort-Gottes-Feier mit Austeilung der 
Asche

20.00 Kuhbach   Wort-Gottes-Feier mit Austeilung der 
Asche

Freitag, 20.02.15 Freitag nach Aschermittwoch
07.00 Seelbach Morgenlob
15.00 Seelbach Kreuzwegandacht in der Fastenzeit

Samstag, 21.02.15 Samstag nach Aschermittwoch
17.45 Reichenbach Rosenkranz
18.00 Kuhbach  Vesper in der Galluskirche

1. Fastensonntag
Samstag, 21.02.15
18.30 Reichenbach Hl. Messe – Silberkollekte -
Gebetsbitte für Pia Geppert (1. Opfer); Karl Höfle (Jahrtag); Erich 
Isenmann (Jahrtag); Rosa Riehle und verstorbene Angehörige; 
Berta, Eduard und Alfred Himmelsbach; Hermann Gutheil (best. 
von den Schulkameraden)

Sonntag, 22.02.15
08.30 Kuhbach Hl. Messe
10.00 Seelbach  Hl. Messe mitgestaltet von der Frau-

enschola
18.30 Seelbach Lobpreis

Mittwoch, 25.02.15
18.30 Wittelbach Hl. Messe

Donnerstag, 26.02.15
19.00 Reichenbach Hl. Messe

Freitag, 27.02.15
07.00 Seelbach Morgenlob
15.00 Seelbach Kreuzwegandacht in der Fastenzeit
18.30 Seelbach Hl. Messe

Samstag, 28.02.15
17.45 Reichenbach Rosenkranz
18.00 Kuhbach  Vesper in der Galluskirche

2. Fastensonntag Zählung der Gottesdienstbesucher
Samstag, 28.02.15
18.30 Seelbach Hl. Messe
Gebetsbitte für Pia und Franz Glatz

Sonntag, 01.03.15
08.30 Wittelbach Hl. Messe
Gebetsbitte für Paula und Engelbert Rothmann, Julia Rappen-
ecker und Maria Breig; Theresia, Marie und Andrea Himmels-
bach
09.30 Kuhbach  Wort-Gottes-Feier – Sonderkollekte -
10.00 Reichenbach Hl. Messe mitgestaltet vom Kirchenchor
Gebetsbitte für Rosa und Josef Bühler

Mitteilungen und Termine der Pfarrgemeinde Mariä Heimsu-
chung
Freitagsgebet
Während der Österlichen Bußzeit sind Sie zum Freitagsgebet 
eingeladen, eine halbe Stunde der Besinnung und des Gebetes 
an jedem Freitag. Die Liste zur Eintragung liegt wie üblich hinten 
in der Kirche auf.

Vesper in der Galluskirche
Ab Samstag, 21. Februar 2015 findet um 18.00 Uhr wieder die 
Vesper in der Galluskirche statt.

GALLUS-KIRCHE 
Zu unserer Freude sind in diesen Tagen die letzten Arbeiten an 
der Gallus-Kirche zu Ende gegangen, es steht noch die Einrich-
tung der Sakristei aus, die im Laufe des Frühjahres erfolgen wird.
In zwei Bauabschnitten wurde die Renovation des um 1250 er-
bauten Kleinodes bewerkstelligt.
Dank des großen Engagements von Frauen und Männern der 
Pfarrei erstrahlt die Kapelle innen und außen in neuem Glanz. 
Sichtbar nach außen neben dem neuen Dach mit historischen 
Ziegeln und dem neuen Anstrich ist das auf dem Dachreiter re-
novierte und um eine goldene Kugel  ergänzte Doppelkreuz. In-
nen sorgt die neue Heizung für entsprechende Temperaturen.
Durch die Mithilfe bzw. Eigenleistungen konnten die veran-
schlagten Kosten nicht nur eingehalten, sondern wesentlich ge-
senkt werden.
Wir können deshalb wieder am Samstag  unserer jahrzehntelan-
gen Tradition folgend,  wieder mit der Vesper  fortsetzen und das 
Gotteshaus mit Leben erfüllen. Mit Beginn der österlichen Buß-
zeit wird am Samstag,  21. Februar um 18:00 Uhr mit Entzünden 
des Lichtes – Lucernarium –,  zur Begrüßung des Sonntages,   
das Abendlob eröffnet.
Dies ist nun der Abschluss von zwei großen Renovationen,  die 
Brudertalkapelle wurde auch von Grund auf saniert, die in den 
vergangenen fünf Jahren unter der Leitung von Pfr. Honé durch-
geführt wurden.  

Mitteilungen und Termine der Kath. Kirche An der Schutter
Bitte beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten:
Das Pfarrbüro ist an folgenden Tagen für Sie geöffnet:
Reichenbach: Dienstag von 08.30 – 11.30 Uhr und Donnerstag 
von 17.00 – 19.00 Uhr
Sie erreichen uns auch über Tel.: 07821/7198, Fax: 07821/76725 
oder E-Mail natascha.seger@kath-schutter.de
Seelbach: Mittwoch von 15.00 – 18.00 Uhr und Donnerstag von 
08.30 – 11.30 Uhr
Sie erreichen uns auch über Tel.: 07823/2272, Fax: 07823/979706 
oder E-Mail petra.schmalz@kath-schutter.de

Redaktionsschluss für das Pfarrblatt ist donnerstags um 11.00 
Uhr für Seelbach und um 17.30 Uhr für Reichenbach. Bitte rei-
chen Sie Ihre Bekanntgaben schriftlich bei den jeweiligen Pfar-
rämtern ein.
Besuchen Sie unsere Homepage der Seelsorgeeinheit unter: 
www.kath-schutter.de

Vereinsmitteilungen

Kuhbacher Kühe e.V.

Kinderfastnacht der Kuhbacher Kühe
Am Mittwoch den 11.02.15 findet in der Kuhbacher Festhalle die 
Kinderfastnacht der Kuhbacher Kühe statt. Ab 15.00 Uhr wird ne-
ben einem bunten Showprogramm auch Spiel und Spaß für die 
jungen Narren geboten. Für das leibliche Wohl für Großeltern, 
Eltern und Kinder ist bestens gesorgt. Das Ende der Veranstal-
tung ist gegen 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Die Kuhbacher Kühe freuen sich auf viele kleine Narren.
Am Donnerstag den 12.02.15 wird mit Hilfe der Feuerwehr um 
16.30 Uhr der Narrenbaum vor dem Rathaus gestellt. Im An-
schluss daran wird das Rathaus gestürmt.
Wir freuen uns auf viele Zuschauer.

Sozialverband VdK OV Kuhbach
Närrischer Nachmittag
Heute am Donnerstag, 12.02.15 wollen wir Sie zu einem „När-
rischen Nachmittag“ verführen. Die Veranstaltung beginnt um 
13.30 Uhr im Bürgerraum des Rathauses. 
Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt, auch wird unsere 
Wahrsagerin wieder mit Ihnen in die Zukunft blicken. Bringen Sie 



Stimmung, Humor und gute Laune mit. Auf ein geselliges Bei-
sammensein und einen unterhaltsamen Nachmittag freuen wir 
uns. 
In diesem Sinne: Narri, Narro!
Anschließend nach 16.00 Uhr übergeben wir das närrische Zep-
ter an die Kuhbacher Kühe.

Stammtisch - Änderung
Unser nächster Stammtischtreff würde am 24.02.15 stattfinden. 
An diesem Termin ergibt sich eine Überschneidung mit der Ver-
anstaltung „Ideenwerkstatt in Kuhbach“. Deshalb unsere Bitte, 
wir verlegen unseren Stammtisch in die Festhalle Kuhbach, da-
mit unsere Mitglieder und Freunde des VdK Gelegenheit haben 
Ideen einzubringen für eine lebendige Ortsmitte. Beginn ist um 
18.00 Uhr.
Im Voraus danken wir für Ihr Verständnis. Bei Fragen wenden 
Sie sich bitte an Frau Gangl, Tel. 07821/29219 ab 17.30 Uhr.

Vorschau für den Monat März
Mitgliederversammlung
Am Samstag, den 07.03.15 findet unsere Mitgliederversamm-
lung im Bürgerraum des Kuhbacher Rathauses statt. Näheres 
im nächsten Ortsblatt.

Bürgersprechstunde
Am Donnerstag, den 12.03.15 im Bürgerraum des Rathauses.

Kaffeenachmittag
Am Donnerstag, den 19.03.15 laden wir ein zum Kaffeenachmit-
tag im Bürgerraum des Rathauses.

Stammtisch
Am 31.03.15 bitten wir zum Stammtisch im „La Primavera“.

Verein für Heimatpflege und Ortsge-
schichte Kuhbach 
Nachdem die Ortschaftsrat Kuhbach vor geraumer Zeit der Aus-
gabe einer Kuhbacher Ortschronik zugestimmt hatte, wurde aus 
diesem Anlass zur Unterstützung dieses Vorhabens am 28. Juli 
2014 der Verein für Heimatpflege und Ortsgeschichte gegründet. 
Dr. Walter Caroli, ein sehr erfahrener Chronist, der zuletzt auch 
die Chroniken von Dinglingen und Hugsweier und die Chronik 
150 Jahre Volksbank Lahr in hervorragender Weise zusammen-
gestellt und aufgelegt hat, erklärte sich erfreulicherweise bereit, 
auch die Kuhbacher Chronik in Angriff zu nehmen und ist schon 
voller Begeisterung mitten in der Arbeit. 
Um Herrn Caroli hierbei tatkräftig zu unterstützen, rufen wir 
die Kuhbacher Bevölkerung und alle Interessierten auf, sich 
mit Daten, Bildern und Wissen aus dem Kuhbacher Dorf- und 
Vereinsgeschehen der Vergangenheit an diesem Vorhaben zu 
beteiligen, damit es ein gelungenes Werk wird und den nachfol-
genden Generationen die Geschichte Kuhbachs lebendig bleibt. 

Deshalb bitten wir alle Kuhbacher (und ehemaligen Kuhbacher) 
darum, in Fotoalben, auf dem Dachboden oder im Keller nach 
Dingen zu schauen wie: 
-  Protokolle von Gründungssitzungen oder Fotos der nicht 

mehr existierenden Kuhbacher Vereine 
-  Bilder oder Dokumente aus der Zeit von 1850-1945 
- Anekdoten und Geschichtchen aus dem Kuhbacher Dorfge-

schehen beitragen können (bitte kurz handschriftlich oder ge-
tippt festhalten) 

Diese können bei den beiden Vorsitzenden des Vereins oder im 
Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten abgegeben werden. 
Sie erhalten eine Quittung und natürlich bekommen Sie ihre Do-
kumente wieder zurück. Walter Caroli hat den Verein außerdem 
gebeten, nachzuforschen, ob jemand im Ort noch weiß, wo das 
„Haus Lohbeck“ gestanden hat (oder sogar noch steht), von dem 
es nur eine Fotografie von 1920 gibt. 

Jeder, der sich in diesem neuen Heimatverein einbringen möch-
te, oder auch als förderndes Mitglied (Jahresbeitrag 15 Euro) 
beitritt, ist herzlich willkommen. Da dieses Vorhaben ja auch fi-
nanziert werden muss, freut sich der Verein über jede Spende. 
Dem Verein wurde die Gemeinnützigkeit anerkannt, sodass die 
Zuwendungen und Vereinsbeitrag steuerlich absetzbar sind. 

Hier die Bankverbindungen: 
Volksbank Lahr: IBAN  DE 76 6829 0000 0006 8617 09 
Sparkasse Offenburg/Ortenau: IBAN  DE 37 6645 0050 0004 
9231 17 
Manfred Eble, 1. Vorsitzender,  Tel:  07821/77714 
Norbert Bühler, 2. Vorsitzender, Tel:  07821/9949869

Fasentzunft
„Die Schergässler“ e.V.

2 Tage lang - F A S E N T     P U R 
Liebe Nachbargemeinde,
zu unserem Schergasse-Johrmarkt am Fasentsonntag (15.02.15) 
und Rosenmontag (16.02.15) jeweils ab 11.00 Uhr möchten wir 
Sie ganz herzlich in die Schergaß nach Reichenbach einladen. 

Nach 3 Jahren ist es endlich wieder soweit. Die Schergaß er-
wacht zwei Tage zum Leben und zeigt ihr närrisches Gesicht. 
Angefangen von Auftritten auf der Showbühne, über närrisches 
Theater und musikalische Vorträge bis hin zu lustigen, necki-
schen Spielen an Ständen und Buden reicht das Repertoire der 
Narren im Ort. Auch für das leibliche Wohl werden die Vereine, 
närrische Dorfgruppen und die Schergässler bestens sorgen. 

Außerdem am Sonntag-Abend (15.02.15) ab 19.00 Uhr - Mu-
sikalische Unterhaltung mit Edgar Hacker im Nörgler-Saal und 
am Montag-Abend (16.02.15) - Schlagerparty ebenfalls im Nör-
gler-Saal. 

Schwarzwaldverein
Reichenbach e.V.

Sonntag, 22. Februar 2015 - Schneewanderung 
rund um den Eichberg oder Hessenberg-Rundweg 
(je nach Schneelage), 
Homepage bzw. Tagespresse beachten 
Treffpunkt: 13:00 Uhr am Lindenplatz, Alte Landstraße 2 
(bei Hessenberg mit PKW, Mitfahrgelegenheit) 
Wanderstrecke Eichberg :7 km, 220 Hm, 
Wanderzeit: 2,5 Std. 
Wanderstrecke Hessenberg: 6 km, 10 Hm, 
Wanderzeit: 2 Std. 
Wanderführer: Albert Beck 
Gäste sind herzlich willkommen! 
 
Donnerstag, 26. Februar 2015 - Die Donnerstagswanderer 
sind wieder unterwegs.... 
Treffpunkt: 15:00 Uhr am „Lindenplatz“ 
Ansprechpartner: Egon Billian 
 
Das neue Programm 2015 „Schwarzwaldverein Reichenbach“ 
liegt in den Geschäften und der Ortsverwaltung aus. 

FC Mietersheim 1946 e.V.
Genießen Sie mal wieder einen Abend der etwas „anderen 
Art“ und lassen sich überraschen
Der FC Mietersheim 1946 e.V. präsentiert am Samstag, 28. Feb-
ruar 2015 um 19:30 Uhr, das Theaterstück: „ Traue keinem Opa „ 
3 Akter - Spieldauer ca. 110 min.
Lassen Sie sich von diesem Lustspiel, inszeniert von Helmut 
Müller, mit vielen Lachszenen und Pointen begeistern……… 
Veranstaltungstermin:                 Samstag, 28. Februar 2015 
Beginn:                          um 19:30 Uhr 
Einlass:                                 ab 18:30 Uhr 
Veranstaltungsort:                 Bürgerhaus, Bei der Linde 1 
Eintritt Vorverkauf:                 5,00 Euro 
Eintritt Abendkasse:                 6,00 Euro 

Vorverkauf bei Toto-Lotto Schmidt - Raiffeisen-Tankstelle Schmidt 
ehem. Schad, Werner Geith, Tel: 0176-48022153 , E-Mail: Info@
FC-Mietersheim.de. 



4-Zimmer-Wohnung, 
mit Einbauküche, II. OG, Balkon, Garage, 100 qm in 

Lahr-Reichenbach baldmöglichst zu vermieten.
Miete incl. Garage 550 €, NK 180 €

Tel: 0175 – 46 511 29

● Pflege bei Schwerstpflegebedürftigkeit
● Grundpflege und Behandlungspflege
 auch nach ambulanten Operationen
 oder zur Krankenhausvermeidung
 oder Krankenhausverkürzung
●  Hauswirtschaftliche Versorgung
●  Betreuung durch examiniertes Pflegepersonal
●  Abrechnung mit allen Kassen
●  Hausnotruf
●  Mahlzeitendienst
 (Menüauswahl)
●  Tagespflege/
 Tagespflegestätte
 für ältere
 Menschen

Bernd Sannert • Krankenpfleger
Gutleutstr. 3 • 77933 Lahr

Telefon 0 78 21 / 3 22 02 oder 0 78 25 / 28 01
Mobiltelefon 0163 / 8 32 20 21

...h
äu

sl
ich

e 
K

ra
nk

en
-

A
lt

en
- u

. T
ag

es
pfl

eg
e

Ambulanter Krankenpflegedienst
Lahr-Ettenheim

Nachbarschaftshilfe Lahr e.V. 
Wir bieten Hilfe an 

Bei häuslichen Arbeiten 
Begleitdienste 
Individuelle Betreuung 
Hilfeleistung bei Demenzerkrankungen 
Kochstudio für Senioren 
Kochtreff für leicht demenzkranke Menschen 

Nachbarschaftshilfe Lahr e.V. 
Kaiserstraße 48, Telefon (07821) 37020 

 

Für vorgemerkte Kunden laufend
Eigentumswohnungen, Häuser und

Grundstücke gesucht.

Schnitzler Immobilien
Tel. 0 78 21 / 2 38 89  •  i.schnitzler@t-online.de

Verwöhnmonat Februar!

wie z.B. Tönung, Farbe, Pflanzenfarbe,
Strähnen, Multicolor, Ombré 

erhalten Sie als zusätzlichen Service

1 Glas Sekt
1x Verwöhn-Haarkur

1x Augenbrauen zupfen

kostenlos

bei allen Farbveränderungen

Ihre Tische, Feste und Feiern auf der Dammenmühle
reservieren Sie telefonisch unter 07821 - 93 93-0 oder per

E-Mail: info@hotel-dammenmuehle.de.
Dammenmühle 1, 77933 Lahr
www.hoteldammenmuehle.de

Herzlich willkommen
Unsere Veranstaltungen im Februar/März 2015

Ascher-Mittwoch, 18. Februar 2015 - ab 11.00 Uhr
Matjes-Essen im Brauhaus 

Mittwoch, 25. Februar 2015 - 19.00 - 21.00 Uhr
Brauhaus Stammtisch mit „Opa Karl“, 

Eintritt frei - Hutsammlung

Montag, 9. März 2015 - ab 19.30 Uhr
„Live im Brauhaus – magisch“ Zauberkunst und Comedy 

mit Michael Parléz
Eintritt frei – Hutsammlung – Tischreservierung erbeten

Mittwoch, 25. März 2015 - 19.00 bis 21.00 Uhr
Brauhaus Stammtisch mit „Opa Karl“, 

Eintritt frei - Hutsammlung

Aktuelles 

Jeden Donnerstag, ab 17.00 Uhr - Backfisch-Essen 
auf der Dammenmühle - Reservierung erwünscht

Reservieren Sie jetzt schon Ihren Tisch 
für die Osterfeiertage 2015

Unsere Mühlenschopf-Bar hat wie folgt geöffnet:
Jeweils Donnerstag, Freitag und Samstag 

von 19.00 Uhr bis 2.00 Uhr
Wir verwöhnen Sie mit (Bier-)Cocktails, Longdrinks, edlen 

Bränden …. und selbstverständlichen mit unseren frischen, 
selbstgebrauten Dammenbräu-Bieren.

Anzeigen

Service rund um das Haus
MS. EBLE, Tel. 07821 / 7266 oder 0177 8775574



*Abbildungen zeigen Abbildung zeigt Twingo Luxe mit Sonderausstattung und Renault Clio Luxe mit Sonderausstattung. **2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault 
Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie gem. Vertragsbedingungen) für 60 Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung.

Fahrzeugpreis* 10.076,– € INKL: ÜBERFÜHRUNG UND BEREITSTELLUNG, inkl. 
Flex Plus Paket** im Wert von 440,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 
1.560,– €, Nettodarlehensbetrag 8.516,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 
79,– € und eine Schlussrate: 3.855,– €), Gesamtlaufl eistung 50.000 km, eff. 
Jahreszins 0,00 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,00 %, Gesamtbetrag der Raten 
8.516,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 10.076,– €.

www.auto-bayer.de

AB 79,– € MTL. 

MIT 0% ZINSEN UND 5 JAHREN GARANTIE
AUTO BAYER HIGHLIGHTS IM FEBRUAR

RENAULT TWINGO HIGHLIGHT
SCE 70 ECO²

FREIBURG
Auto Bayer OHG
Bötzinger Straße 33
79111 Freiburg
Tel. 0761.21 11 32-0

FRIESENHEIM
Auto Bayer OHG
Allmendstraße 10-12
77948 Friesenheim
Tel. 07821.96 75-0

• 0,00 % eff. Jahreszins • inkl. 5 Jahren Garantie

AB 89,– € MTL. 

RENAULT CLIO HIGHLIGHT
1.2 16V 65

• 0,00 % eff. Jahreszins • inkl. 5 Jahren Garantie

Fahrzeugpreis* 11.132,– € INKL: ÜBERFÜHRUNG UND BEREITSTELLUNG inkl. 
Flex Plus Paket** im Wert von 540,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 
900,– €, Nettodarlehensbetrag 10.232,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 
89,– € und eine Schlussrate: 4.981,– €), Gesamtlaufl eistung 50.000 km, eff. 
Jahreszins 0,00 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,00 %, Gesamtbetrag der Raten 
10.232,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 11.132,– €.

Finanzierungsangebote für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 
41468 Neuss. Gültig bis 28.02.2015.

Renault Twingo SCe 70 eco²: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 5,6; außerorts: 3,9; kombiniert: 4,5; CO2-Emissionen kombiniert: 105 g/km. Renault 
Clio 1.2 16V 65: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,1; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,5; CO2-Emissionen kombiniert: 
127 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).

INKL: ÜBERFÜHRUNG UND BEREITSTELLUNG INKL: ÜBERFÜHRUNG UND BEREITSTELLUNG

FREIBURG | AUTO BAYER OHG | Bötzinger Straße 33 | 79111 Freiburg | Tel. 0761.21 11 32-0
FRIESENHEIM | AUTO BAYER OHG | Allmendstraße 10-12 | 77948 Friesenheim | Tel. 07821.96 75-0

www.auto-bayer.de

HIGHLIGHTWOCHEN ⬇GARANTIE
350 Fahrzeuge vorrätig

davon 50 AKTIONSMODELLE!
T IEF-
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durchgehende Öffnungszeiten und kostenlose Parkplätze

in Teilzeit gesucht.

Wir freuen uns auf Ihren Telefonanruf 

 oder auf Ihre Bewerbung.

FRISEURIN

Daheim ist daheim...

Arbeiterwohlfahrt Ortenau
Rufen Sie uns an: 0 78 21 / 2 15 53

Wir beraten
Sie gerne.

Wir sorgen für die notwendige 
Unterstützung, damit Sie auch im 
Alter selbständig zu Hause wohnen 
können!

Pflegedienst • Nachbarschaftshilfe • Essen auf Rädern

statt 14,79€* 

 jetzt 8,99€ (1 St. = 0,45€)

Rohan Apotheke im Schuttertal:
Christian Weber e.K.

Hauptstr. 30 - 77960 Seelbach
Tel. 07823 5454
Fax. 07823 5455

E-Mail: rais@rohanapotheke.de

Sparprodukt des Monats Februar!

*  unser ehemaliger Verkaufspreis   ** ggü. unserem ehemaligen Verkaufspreis
zu Risiken u. Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Angebot gültig bis einschl. 28.02.15 - nur solane Vorrat reicht - Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen

Aspirin COMPLEX Granulat (20 St.)

Öffnungszeiten:
Mo-Fr.: 8.30-13 Uhr & 14.30-19.00 Uhr

Samstag: 8.30-13 Uhr

39% gespart**

Bei Erkältung bzw. grippalen Infekten:
Bei Schnupfen, mit Schmerzen und Fieber

Anzeige RAIS Sparprodukt des Monats Februar 2015.indd   1 1/21/2015   3:44:42 PM

LERNSTUDIO Möller

Herbolzheim
Tel.: 07643/ 40 007

www.lernstudio-möller.de

Prüfungsvorbereitung für
alle Abschlussklassen

Zeugnis-Sorgen...
...wir helfen!

• Beratung + Info täglich 10 - 18 Uhr
• Kurse für alle Fächer und alle Klassen

Lahr
Tel.: 07821/ 21 773

Ihre Werbung 
im Amtlichen

Mitteilungsblatt 
ist erfolgreich!

Sie
 wird gelesen.



Lahrer Treuhand GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft

Landwirtschaftliche Buchstelle

Altfelixstraße 23, 77933 Lahr 

Tel. 0 78 21 / 27 04 - 19

Unsere Mitarbeiter, Steuerberater, Fachberater

für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) und 

vereidigte Buchprüfer mit langjähriger Erfahrung

sind Ansprechpartner für folgende Leistungen:

c Steuererklärungen

c Finanzbuchhaltung

c Jahresabschlüsse

c Lohn- und Gehaltsabrechnungen

c Existenzgründungsberatung

c Nachfolgeregelungen

c Betriebswirtschaftliche Beratung

c Finanzierungskonzepte

c Beratung für Land- und Forstwirte

  Geschäftsführer:

  Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) 

www.lahrertreuhand.de

  Klaus Schubnell  (StB / vBP)

  Hubert Himmelsbach (StB)

  Dipl.-Kfm. Manfred Schlenk (StB / vBP)

  René Naudascher (StB / Lw. Buchstelle / 

Fenster // Türen
Rollläden // Jalousien
Überdachungen
Insektenschutz

Tullastraße 27 · 77933 Lahr  
Tel. +49 (0) 78 21/ 95 48 76 - 0   
Fax +49 (0) 78 21/ 95 48 76 - 9  

info@wuest-schabinger.de  
www.wuest-schabinger.de
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Fenster // Türen
Rollläden // Jalousien
Überdachungen
Insektenschutz

Tullastraße 27 · 77933 Lahr  
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Fax +49 (0) 78 21/ 95 48 76 - 9  

info@wuest-schabinger.de  
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Ulrike Förster | Heilpraktikerin

Systemisches Familienstellen nach Hellinger,
Regulationstherapie, Psychokinesiologie,
Narbenbehandlung, Traumatherapie

Friedhofstr. 1  |  77963  Schwanau  |  Tel. 0 78 24 / 66 23 99

Am Rosenmontag und Fastnachtsdienstag
bleibt unser Geschäft geschlossen.

Rohan Apotheke im Schuttertal:
Christian Weber e.K.

Hauptstr. 30 - 77960 Seelbach
Tel. 07823 5454
Fax. 07823 5455

E-Mail: rais@rohanapotheke.de
Öffnungszeiten:

Mo-Fr.: 8.30-13 Uhr & 14.30-19.00 Uhr
Samstag: 8.30-13 Uhr

Lassen Sie sich bei uns ein  Neukunden-
konto einrichten und erhalten Sie

einmalig 20% Rabatt* auf Ihren ersten 
Einkauf in unserer Apotheke!

Bringen Sie dazu diese Anzeige ausgeschnitten mit!

Sichern Sie sich 
20% Rabatt*

gültig bis 31.3.2015(*ausgenommen auf verschreibungspflichte Ware u. bereits reduzierte Produkte)

Geben Sie uns die 
 Möglichkeit, Sie ganz in 
Ihrer Nähe freundlich und 

kompetent zu beraten:
- großes Warenlager für gute Lieferfähigkeit
- kostenfreier Lieferservice nach  
  Lahr-Reichenbach, Kuhbach, Seelbach, 
  Wittelbach, Dörlinbach und Schweighausen
- Bonussystem zur Belohnung Ihrer Treue
- kompetente Rund-um Versorgung  
  (Sie erhalten bei uns auch Inkontinenz- 
  materialien u. Rollatoren sowie Pflegbetten...)

Wir freuen uns auf Sie - nur ca. 2,5 km vom 
Ortszentrum von Lahr-Kuhbach entfernt!


